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„Gesetzlich geregelt -  

Öffentliche Außenbeleuchtung in Oberösterreich “ 

Armin Kaspar BSc 

Amt der oberösterreichischen Landesregierung 

Österreich, Linz, Kärnterstraße 10-12 

Durch die Oö. Umweltschutzgesetz-Novelle 2024 wurden erstmals verbindliche Regelungen 

zur Vermeidung von Lichtverschmutzung geschaffen. Unter Lichtverschmutzung versteht 

man die Aufhellung des natürlichen Nachthimmels durch die Emission von nicht notwendi-

gem Licht in die Umwelt. Die neuen Regelungen sollen der dauerhaften Verringerung der 

negativen Auswirkungen von künstlichem Licht zum Schutz der Umwelt und zur Rechtssi-

cherheit der Gemeinden dienen. 

 

Die neuen Bestimmungen treten mit 1. Mai 2024 in Kraft. Für bestehende Außenbeleuch-

tungsanlagen gilt die Bestimmung bei einer wesentlichen Änderung, spätestens jedoch ab 

1. Jänner 2029. 

Ungeklärte Haftungsfrage führte zu erhöhter Lichtverschmutzung 

Viele Gemeinden waren durch fehlende gesetzliche Regelungen verunsichert und entschie-

den sich aus Gründen der ungeklärten Haftungsfrage dafür, die Straßenbeleuchtung die 

ganze Nacht hindurch, teils bei voller Intensität, zu betreiben. Dies führte zu einer signifi-

kanten Emission von nicht notwendiger Beleuchtung - sogenannter Lichtverschmutzung.  

Diese wirkt sich tiefgreifend auf die Umwelt und die Gesundheit aus, indem sie das natürli-

che Verhalten von Wildtieren stört und ökologische Gleichgewichte gefährdet. Künstliches 

Licht in der Nacht kann bei Menschen zu Schlafproblemen durch Hemmung des „Schlafhor-

mons“ Melatonin und so zu einer Einschränkung der Lebensqualität führen. Darüber hinaus 

entzieht uns die Lichtverschmutzung den Anblick des Sternenhimmels. Dies ist nicht nur für 

Astronomen, sondern auch für die Bewahrung unseres kulturellen Erbes und die Wertschät-

zung der natürlichen Schönheit unserer Nachtlandschaften von großer Bedeutung. 
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Oö. Umweltschutzgesetz-Novelle 2024 bringt Rechtssicherheit für Gemeinden 

Außenbeleuchtungsanlagen, die in den Zuständigkeitsbereich des Landes fallen, sind künf-

tig effizient und umweltschonend zu betreiben und zu errichten, sodass jedenfalls Beein-

trächtigungen von Menschen, Umwelt, Natur und Landschaft möglichst vermieden wird. 

Darüber hinaus werden die Punkte 4 und 7 der ÖNORM O 1052:2022-10 für verbindlich 

erklärt. Diese Punkte regeln primär folgende Inhalte:  

• bedarfsgerechte Betriebszeiten in Abhängigkeit vom Bewertungsgebiet, 

• umwelt- und gesundheitsschonende Lichtfarbe,  

• eingeschränkte Strahlrichtung, die eine Abstrahlung des Lichts in die Horizontale und nach 

oben hin unterbindet und somit unnötige Aufhellung des natürlichen Nachthimmels mög-

lichst vermeidet 

Unter Außenbeleuchtungsanlagen sind jene Beleuchtungen definiert, die für den Zweck der 

Beleuchtung des öffentlichen Raumes errichtet wurden. Der öffentliche Raum umfasst alle 

Bereiche des öffentlichen Guts sowie der Öffentlichkeit zugänglichen oder zur Verfügung 

gestellten Bereiche wie Verkehrswege, Plätze, Parkplätze. 

Individuell angepasste Beleuchtungskonzepte in Oö. Gemeinden 

Die Umweltschutzgesetz-Novelle 2024 ermöglicht es Gemeinden, unter Berücksichtigung 

von überwiegenden anderen öffentlichen Interessen wie Ruhe, Ordnung und Sicherheit, Be-

leuchtungskonzepte in Form von Richtlinien nach dem Stand der Technik, abgestimmt auf 

ihre individuellen Anforderungen, zu erstellen.  


